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Dübendorf, 6. Juli 2015 

 

1. Die Interpellation von Patrick Schärli (CVP) und 2 Mitunterzeichenden „Dübendorfer Gebüh-
ren gehören unter die Lupe - Faires Wohnen für alle!“ wird nach der Beantwortung abge-
schrieben. 

2. Die Interpellation von Stefan Kunz (SP/Grüne) „Mobilfunkantennen in Wohnquartieren“ wird 
nach der Beantwortung abgeschrieben. 

3. Die Jahresrechnung 2014 der Politischen Gemeinde Dübendorf wird genehmigt. 

4. Der Geschäftsbericht 2014 wird genehmigt. 

5. Sechs Bürgerrechtsgesuche 

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden werden in das Bürger-
recht der Stadt Dübendorf aufgenommen: 

5.1 Markovic Dragica, serbische Staatsangehörige, Höglerstrasse 51, Dübendorf 

5.2 Shala Halit, kosovarischer Staatsangehöriger, Zürichstrasse 59, Dübendorf 

5.3 Mazhar Ahsan, pakistanischer Staatsangehöriger, Rossweidstrasse 2, Gockhausen 

5.4 Müller Sirikorn, thailändische Staatsangehörige, Untere Zelglistrasse 22, Dübendorf 

5.5 Tugu Aida, albanische Staatsangehörige, sowie das Kind Amanda, portugiesische Staatsan-
gehörige, Claridenstrasse 27, Dübendorf 

5.6 Zekaj Servete, kosovarische Staatsangehörige, sowie die Kinder Drilon, Dorentina, Benita 
und Blertina, Hörnlistrasse 1, Dübendorf 

Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und 
ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Be-
zirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster, erhoben werden. Im Übrigen kann gegen die Beschlüsse 
gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz, innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, schrift-
lich Beschwerde beim Bezirksrat Uster erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat 
die unterliegende Partei zu tragen. 

Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und deren Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, so weit möglich, beizulegen. 

 
Jacqueline Hofer Beatrix Peterhans 
Ratspräsidentin Gemeinderatsekretärin 
 
 
Publikation im „Glattaler“ vom Freitag, 10. Juli 2015 

. . .  die Stadt an der Glatt


